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08.04.2003  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Familienpflege für Erwachsene mit Behinderung 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Im Bereich des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe gibt es seit neuestem ein erweiter-
tes Angebot für behinderte erwachsene Menschen. 
Die sog. „Familienpflege“ ist eine besondere Form der Wohnbetreuung erwachsener be-
hinderter Menschen in Gastfamilien. Die behinderten Menschen leben mit dieser zusam-
men und werden dort betreut. Ziel dieser Lebens- und Betreuungsform ist es, erwachsene 
behinderte Menschen ihren Bedürfnissen entsprechend familienbezogen und individuell zu 
betreuen. Die jeweiligen sozialen Interessen sollen gefördert werden und den Aufenthalt in 
einer stationären Einrichtung entbehrlich machen.  
 
Familienpflege ist eine freiwillige Leistung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, die 
künftig flächendeckend angeboten werden soll. Zwischen den Gastfamilien und den be-
hinderten Menschen sowie dem sog. „Familienpflegeteam“ wird eine Vereinbarung ge-
schlossen. Die Erstfamilie erhält ein monatliches Betreuungsgeld entsprechend den Richt-
linien des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. 
 
Der Caritasverband Gladbeck ist offiziell beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe als 
ambulantes Familienpflegeteam anerkannt. Seit 01.02.2003 ist er in einem entsprechen-
den Fall in Gladbeck tätig. 
 
Weitere Einzelheiten zur Familienpflege für erwachsene behinderte Menschen, der Kon-
zeption des Caritasverbandes Gladbeck sowie die finanziellen und rechtlichen Rahmen-
bedingungen werden mündlich erläutert. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine ⌧ 
 
folgende  
 
Einnahme (€) VwHH VmHH  Ausgabe (€) VwHH VmHH 
einmalig    einmalig   
jährlich    jährlich   
darin enthalten:    darin enthalten:   
Zuschüsse    Personalkosten   
Beiträge Dritter    Unterhaltungs- und Be-

triebskosten 
  

    Finanzierungskosten   
 
 
Haushaltsmittel stehen:  zur Verfügung  nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 
 
Der Sozialausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 Der Bürgermeister 

I. V. 
 
 
Hommel 

 Beigeordneter/Stadtkämmerer 
 
 
In der Sitzung des 
� _________________-Ausschusses 
� Rates 
� Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 


